
Anlage 2 
 
Anregungen von Trägern öffentlicher Belange (Offenlage)  
 
 
1. SWB Energie und Wasser, Bonn Betriebsführung Wahnbachtalsperrenverband 

mit Schreiben vom 07.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Leitungstrasse wird im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt und als Leitungsrecht 

zu Gunsten der Versorgungsträger festgesetzt. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Die Leitungstrasse ist bekannt und deshalb im Bebauungsplan als Leitungsrecht fest-

gesetzt. 
 
 Bereits der bestehende Rechtsplan setzt eine Baugrenze in einem Teilabschnitt paral-

lel zur Leitungstrasse in relativ engem Abstand fest. Diese Baugrenze wird in der 10. 
Änderung beibehalten, so dass das bestehende Planungsrecht hier unverändert über-
nommen wird. Da die Leitungstrasse bekannt ist, werden im weiteren baulichen Reali-
sierungsverfahren die erforderlichen Abstimmungen geführt  und Schutzmaßnahmen 
während der Baumaßnahme vereinbart. Dieses betrifft jedoch nicht das Bebauungs-
planverfahren. 

 
 
2. Bezirksregierung Düsseldorf -Kampfmittelbeseitigungsdienst- mit Schreiben 

vom 12.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 
 Ein Hinweis zu Kampfmitteln wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Wie im Übersichtsplan noch erkennbar ist, war das Grundstück in den wesentlichen 

Teilen bereits bebaut. Durch die Abbrucharbeiten der hier ehemals vorhandenen La-
gerhalle wurde der Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes in den wesentli-
chen Teilen erheblichen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Auch die erfolgte 
Luftbildauswirkung 22.5-3-5382032-349/11 zeigt keine Funde oder konkrete Ver-
dachtsmomente.  

 
Insofern werden die Belange des Kampfmittelräumdienstes dadurch berücksichtigt, 
dass ein Hinweis hierzu in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 

 
 
3. Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG mit Schreiben vom 13.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes verlaufenden Leitungstrassen auf priva-

ten Flächen werden durch Festsetzung eines Leitungsrechtes gesichert. 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Durch die Sicherung der Leitungstrassen im Bebauungsplan sind keine Probleme er-

kennbar. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



 
 
4. RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Dortmund mit Schreiben vom 

13.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Die Hinweise werden  zur Kenntnis genommen. Die weiteren Versorgungsträger wur-

den im Planverfahren beteiligt. 
 
 
5. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Regionalniederlassung Ville-

Eifel, Euskirchen mit Schreiben vom 19.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 Da keine Anregungen gemacht werden, besteht kein Abwägungsbedarf. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Es wird ein Klärungsbedarf geltend gemacht, jedoch keine Bedenken oder Anregun-

gen. 
 
 Um dem Klärungsbedarf gerecht zu werden, können nochmals folgende Erläuterungen 

gemacht werden: 
 
 Entlang der Bonner Straße führt außerhalb der 10. Änderung des Bebauungsplanes 

ein straßenbegleitender Fußweg. Dahinter werden – wie im derzeit rechtskräftigen Be-
bauungsplan, 9. Änderung – öffentliche Parkplätze angeordnet. Die Einfahrt / Ausfahrt 
der Tiefgarage ist im Bebauungsplan festgesetzt. Zusätzliche Grundstückszufahrten zu 
den Baugrundstücken sind nicht ausgeschlossen. 

 
 Die Einschätzung, dass durch Zusammenballung von Einmündung mit Abbiegespur, 

Bushhaltestelle, öffentliches Parken, Grundstückszufahrten, Fuß- Radwegeverkehr ein 
gewisses Gefahrenpotential für sämtliche Verkehrsteilnehmer besteht, ist sicher richtig.  
Allerdings wird durch die Planung gegenüber dem Bestand und der bestehenden 
Rechtslage nichts verändert, das zu einer weiteren Verschlechterung führt. Im Gegen-
teil werden durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung weniger öffentliche und 
private Stellplätze erforderlich und es entsteht auch weniger Quellverkehr. 

 
 Die Lärmsituation wurde im Rahmen eines Schallgutachtens ermittelt, der Bebauungs-

plan setzt zum Schallschutz erforderliche Lärmpegelbereiche und Schallschutzmaß-
nahmen fest. Insofern werden die Hinweise bereits im Verfahren beachtet und hiermit 
nochmals zur Kenntnis genommen. 

 
 
6. RSAG mbH, Siegburg mit Schreiben vom 20.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 Abwägung und Begründung 
 Da alle Häuser im Plangebiet direkt von der Bonner Straße aus erschlossen werden, 

werden keine zusätzlichen Erschließungen erforderlich bzw. vorgesehen. Die Müllbo-
xenstandorte werden bei der weiteren Planung so vorgesehen, dass eine reibungslose 



Müll- und Wertstoffentsorgung möglich ist. Da diese Nebenanlagen innerhalb der über-
baubaren Flächen liegen, werden keine Standorte für Müllbehälter separat ausgewie-
sen. 

 
 
7. Polizeipräsidium Bonn -Städtebauliche Kriminalprävention- mit Schreiben vom 

22.12.2011 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 Der Hinweis zum Einbruchschutz wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-

men. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Die Hinweise zeigen die positiven Auswirkungen der Planung auf und werden zur 

Kenntnis genommen. 
 Der zusätzliche Hinweis zum Einbruchschutz kann als Hinweis problemlos in den Be-

bauungsplan aufgenommen werden. Änderungen der Planungsfestsetzungen werden 
hierdurch nicht erforderlich. 

 
 
8. Erftverband - Bereich Abwassertechnik, Bergheim mit Schreiben vom 03.01.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 
 Zu 1: 
 Der Anregung wird Rechnung getragen da nur private Flächen im Geltungsbereich 

liegen. 
Keine Änderung des Geltungsbereichs erforderlich. 
 

 Zu 2.: 
Die rückwärtige Baugrenze wird um ca. 1m versetzt, die Ecke der Villa 4 begradigt. 
Diese geringfügige Verschiebung dient dem Hochwasserschutz, sie berühren nicht die 
Grundzüge der Planung. Betroffen von diesen Änderungen ist nur der Eigentümer und 
der Erftverband. 
 

 Zu 3.: 
In Abstimmung mit dem Erftverband und der unteren Wasser und Landschaftsbehörde 
wird bei Realisierung der baulichen Maßnahmen die Spundwand abgetrennt und eine 
Böschung hergestellt. Das Bebauungsplanverfahren wird hiervon nicht berührt. Der 
Hochwasserschutz bleibt wie im Bestand erhalten. 
 

 Zu 4.: 
Das LWG § 51a Abs. 1 Satz 1 wird eingehalten. Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Kenntnisnahme und Weitergabe an 
den Investor. 
 
Keine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. 

 Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 Abwägung und Begründung 
 
 Zu 1.: 
 Die Flurstücke Nr. 185, 187, 189 und 191, die dem Swistbach zugeordnet sind, liegen 

nicht im Geltungsbereich. Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich private und 
städtische Flächen. Die privaten Flächen beziehen auch Böschungsflächen und Ge-



wässerflächen ein. Das liegt daran, dass nach dem Abbruch der Gewerbehalle der 
Firma Herr die Böschungen und Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgten, aber die 
Grundstücksgrenzen nicht geändert wurden. Dieses soll jetzt auch weiterhin beibehal-
ten werden. 

 
 Zu 2.: 

Der 3 m Abstand von der Böschungsoberkante ist einzuhalten was bei den Stadtvillen 
1 bis 3 der Fall ist. Die Tiefgarage schafft hier keine Probleme. Bei der Villa 4 ist die 
Ecke mit der Terrasse so zu planen, dass auch hier 3 m von der Böschungsoberkante 
frei gehalten wird. 

 
 Zu 3.: 

Bereits im bestehenden Durchführungsvertrag werde festgelegt, die Spundwand zu 
entfernen und eine natürliche Böschung herzustellen. 

 
 Zu 4.: 
 Das LWG schreibt gemäß § 51a LWG vor, dass Niederschlagswasser von Grundstü-

cken, die nach dem 01. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche 
Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein 
Gewässer einzuleiten sind. Da das Grundstück vor dem 01.01.1996 bereits bebaut war 
und durch den Bebauungsplan Nr. 16 auch seit langem beplant ist, ist vorgesehen das 
Gebiet an die vorhandene Kanalisation anzuschließen. 

 
 
9. Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg mit Schreiben vom 10.01.2012 
 
 Beschlussvorschlag 
 Die Protokolle werden der Unteren Landschaftsschutzbehörde zusätzlich zur Prüfung 

vorgelegt. Der Anregung wird damit entsprochen. Planänderungen ergeben sich da-
durch nicht. 

 
 Abwägung und Begründung 
 Die Prüfung der Artenschutzbelange wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben vorge-

nommen und  in das Planverfahren integriert (siehe Begründung) Planänderungen 
werden nicht angeregt. Eine weitere Abwägung entfällt damit. 

 
 
10. Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange liegen Stellungnahmen 

vor, Anregungen und Bedenken wurden jedoch nicht mitgeteilt: 
 

- Zweckverband Naturpark Rheinland, Bergheim 
- Gemeinde Alfter 
- Stadt Rheinbach 
- Landesbetrieb Wald und Holz -Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, Eitorf 
- Polizeipräsidium Bonn -Verkehrsplanung- 
- Landwirtschaftskammer NRW, Köln 
- LVR - Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn 
- Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf 
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